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Rathsprotokoll 
 
zur Sitzung am 11. August 1841 in Politicis. 
 
Gegenwärtige: 
 
Herr Bürgermeister Reißer 

〃 Maãtsrath Haydinger 

〃 〃 〃 Freyinger 

〃 〃 〃 Maurer 

〃 〃 〃 Buberl 

〃 Sekretär Bleyer 
 
Herr Rath Maurer referirt. 
 
6156. Regg̃sdecret dto. 31. v.M. Z. 87. intimirt durch K. A. Erledigung dto. 7. d.M. Z. 10045 wegen 
Einsendung von 7000 fl CMz aus der Stadtkassa zur Anlegung. 
Das Kassaamt hat 7000 fl CMz an das Expedit zu übergeben, welches dieselben dem an das k.k. 
Kreisamt zu erstattenden Berichte anzuschließen hat. Die Bittsteller Michl u. Walburga Hummer sind 
von dieser h. Regg̃sanordnung mittelst Decret zu verständigen. 
Nachträglich in öconomischer Sitzung vorzutragen. 
 
3986. Kreisamtsdecret, dto. 17. Mai d.J. N. 4989. mit dem Auftrage zur Berichtigung rückständiger 
geistlicher, weltlicher v. städtischer Stiftungsrechnungsersätze. 
Hierüber Bericht zu erstatten, daß diesem Antrage dadurch Genüge geschehen, daß sich auf den 
Bericht vom 21. April d.J. ad N. 699 bezogen werde, daß die Vorstellung des Hrn. Stadtpfarrers 
rücksichtlich des Kaplanbeitrages vorgelegt wird, u. dem Dr. Schellmann als Pierer'scher 
Vlaãftscurator aufgetragen wurde sichtlich der Ersatzposten aus den M. V. Fond des 
Stadtpfarrkirchenrechnungen bis zum Jahre 1831 das Geeignete zu verfügen, u. daß er hierwegen 
unter einem weiter betrieben werde, weßwegen auch das Betreibungsdecret an selben zu erlaßen 
ist. 
 
Herr Rath Buberl referirt. 
 
5869. Versteigerungsprotokoll der dem Martin Hubinger confiscirten Effekten. 
Aufzubehalten, und hat das Kassaamt die erhaltenen 1 fl 10 1/2 xr CMz in Rechnung zu stellen. 
 
6177. Mathias Ignaz Himmelfreundpointner um den Meldschein zur Verehelichung mit Anna 
Kaiblinger u. um Aufnahmsurkunde für seine Braut. 
Ist für den Bittsteller der Meldschein auszustellen, rücksichtlich der Braut aber ihm zu bedeuten, daß 
sie ihren geburtsobrigkeitlichen Meldschein beizubringen habe, der sodann zur hierämtlichen 
commãtischen Vidirung vorzulegen ist. 
 
Reißer Bgst. 
 
Bleyer Sekretär 


